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Fortsetzung von Seite 1 
Einen wichtigen Baustein des neuen 
Versorgungskonzeptes stellt die kom-
plette Erneuerung und die Erweiterung 
des Wasserwerks Gohlitz dar. Hier 
wurde bereits Ende 2009 der Betrieb 
der neuen Anlagen aufgenommen. Aber 
auch andere Wasserwerke wurden er-
weitert. So erhielt in diesem Jahr das 
Wasserwerk Brieselang einen zweiten 
Reinwasserbehälter. Am Wasserwerk 
Nauen wurden zwei neue Brunnenfas-
sungen erschlossen.

Aus Erfahrungen gelernt
Neben der Sicherung der Versorgung 
hatten die WAH-Fachleute mit dem 
neuen Versorgungskonzept ein weiteres 
wichtiges Ziel im Auge. Durch grundsätz-
liche Änderungen bei der Trinkwasserauf-
bereitung und -lagerung im Wasserwerk 
sowie eine angepasste Leitungsführung 
ist in Zukunft das Vorkommen von Was-
serasseln wie im Jahr 2009 in Brieselang 
schon im Vorfeld unterbunden.
Manchen mag es wundern, dass sich 
ein Wasserversorger um die Nutzung 
von Sonnenenergie bemüht. Aber Ver-
antwortung hört schließlich nicht nach 

der Erfüllung der Kernaufgaben auf. 
Deshalb wurden nach einer gründlichen 
Analyse aller Machbarkeiten und Ein-
sparpotenziale auf den Dachflächen der 
Kläranlagen Nauen und Roskow sowie 
des Wasserwerks Nauen Photovoltaik-
anlagen installiert. 

Energie sinnvoll eingesetzt
Dieser Maßnahme liegt ein umfang-
reiches Energiekonzept zugrunde, das 
die Mitarbeiter des WAH mit Beteiligung 

der Behörden erstellt haben. Nach einer 
Testphase sind die Photovoltaikanlagen 
inzwischen in Betrieb. Die Auswertung 
der ersten Ergebnisse übertrifft dabei 
noch die Erwartungen. Hochgerechnet 
erzeugen die Anlagen zusammen ins-
gesamt 32.000 Kilowattstunden Strom 
im Jahr. Das entspricht dem Verbrauch 
von 13 Durchschnittshaushalten. Der 
erzeugte Strom wird in das Stromnetz 
eingespeist, die Erlöse werden zur Sta-
bilisierung der Gebühren eingesetzt. 

Nach langem Ringen um 
die Konsequenzen aus dem 
Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts hat sich der Was-
ser- und Abwasserverband 
Havelland für eine Lösung 
entschieden, die allen rechtli-
chen Anforderungen gerecht 
wird und dabei die Interessen 
der Kunden berücksichtigt. 

Auf seiner Sitzung am 18. No-
vember 2010 beschlossen die 
WAH-Mitgliedsgemeinden, 

von den sogenannten Altanliegern 
modifizierte Beiträge zu erheben. 
Zuvor hatte die Mehrheit der Mit-
gliedsgemeinden sich bereits nach 
ausführlicher Diskussion in ihren 
Kommunalparlamenten für diese Vor-
gehensweise ausgesprochen.
Hintergrund: Am 12. Dezember 2007 
entschied das Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg, dass die 
Eigentümer von Grundstücken, die vor 
dem 3. Oktober 1990 an das zentrale 
Trink- und Schmutzwassernetz ange-
schossen wurden, in gleicher Weise 
wie Eigentümer neuangeschlossener 
Grundstücke an der Finanzierung der 
Herstellung der Trink- und Schmutz-
wasseranlagen zu beteiligen sind. Dies 
bedeutet, dass die bisherige Praxis der 
Zweckverbände, nämlich nur von den 
Neuanschließern Anschlussbeiträge 
zu erheben, einen Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot des Grundge-
setzes darstellt.

Betroffene Grundstücke 
Über 90 Prozent der an das zentrale 
Trinkwassernetz angeschlossenen 

Grundstücke im Versorgungsge-
biet des WAH sind von der neuen 
Rechtslage betroffen. Im Schmutz-
wasserbereich sind es rund 1.700 
Grundstücke hauptsächlich in der 
Kernstadt Nauen und in Ketzin, die 
schon in der DDR an ein öffentliches 
Schmutzwassernetz angeschlossen 
waren. Diese Grundstücke schienen 
bisher von Anschlussbeiträgen be-
freit zu sein – eine gängige Praxis der 

Zweckverbände im Land Brandenburg. 
Anschlussbeiträge erhob der Verband 
bisher nur für neuangeschlossene 
Grundstücke. Dabei galt für neu- 
sowie altangeschlossene Grund-
stücke die gleiche Gebührenhöhe.
Nach sorgfältigem Abwägen ver-
schiedener Möglichkeiten (wie in der 
letzten Ausgabe der Wasser Zeitung 
ausführlich dargestellt) hat sich der 
kommunale Ver- und Entsorger aus 

Nauen gegen eine Erhebung der ma-
ximal möglichen Anschlussbeiträge 
entschieden. Denn das kommunale 
Abgabengesetz ermöglicht es dem 
Verband, auch verminderte Beiträge 
von den altangeschlossenen Grund-
stücken zu erheben. So gelten nach 
der durch die Verbandsversamm-
lung beschlossenen Änderung der 
Beitragssatzungen ab dem 1. Januar 
2011 für Altanlieger geringere Bei-
träge als für Neuanlieger. Die zusätz-
lichen Beitragseinnahmen werden 
allerdings für alle ein deutliches Ab-
sinken der Gebühren für Trinkwasser 
und Schmutzwasser bewirken. 

Sinkende Gebühren
Zum jetzigen Zeitpunkt geht der 
Verband davon aus, dass die Trink-
wassergebühr von 1,44 auf 0,80 
Euro/m³ (brutto) und die Schmutz-
wassergebühr von 3,40 auf 3,33 
Euro/m³ sinkt. Die genauen Daten 
zur Erhebung der Altanliegerbei-
träge werden derzeit erfasst. Dies 
wird voraussichtlich bis Ende 2011 
dauern. Anschließend erfolgt die Er-
hebung der Beiträge ab Januar des 
Jahres 2012.

Kennzahlen – Vergleich 
mit großem Nutzen 

Investitionen machen sich bezahlt 

Der landesweite Kennzahlenvergleich ging auf die spezifischen Be-
dingungen vor Ort ein – und verglich nicht etwa Äpfel mit Birnen.

Eine aktuelle Vergleichsstu-
die unter Wasserunterneh-
men in Brandenburg hilft bei 
der Optimierung der Arbeit 
für die Verbraucher. 

Gemeinsam mit weiteren 55 Aufgaben-
trägern der Wasserver- und Abwasse-
rentsorgung, die rund 77 Prozent der 
gesamten Bevölkerung Brandenburgs 
repräsentieren, hat sich der WAH 
Nauen einem landesweiten Kenn-
zahlenvergleich gestellt. Das Ziel die-
ser Studie ist es, Defizite aufzudecken 
und im Gespräch mit den anderen teil-
nehmenden Verbänden Möglichkeiten 
für Verbesserungen und Effizienzstei-
gerungen auszumachen. 
Der Verband verfügt aufgrund seiner 

teilweise ländlichen Struktur über ein 
langes Trink- und Schmutzwassernetz. 
Die Anzahl der Pumpwerke ist durch 
die Geländebedingungen ebenfalls 
hoch im Vergleich zu anderen Verbän-
den. Vor diesem Hintergrund ist auch 
der Anschlussgrad im Trinkwasserbe-
reich mit 99 Prozent und beim Schmutz-
wasser mit 94 Prozent vergleichsweise 
hoch. Die jährliche Gesamtbelastung 
aus Gebühren und Beiträgen je ver-
sorgtem Einwohner liegt im Trinkwas-
ser- sowie Schmutzwasserbereich im 
Mittelfeld. 

 Ein Überblick über die wich-
tigsten Vergleichswerte dieser 
Studie kann auf den Internetseiten 
des Verbands unter www.wah-
nauen.de nachgelesen werden. 

Der Wasser- und Abwasser-
verband „Havelland“ beab-
sichtigt grundlegende Ände-
rungen in der mobilen Ent-
sorgung der Sammelgruben 
in seinem Verbandsgebiet. 

Betroffen davon sind rund 2.600 
Grundstückseigentümer im 
Verbandsgebiet, die nicht an 

das zentrale Schmutzwassernetz an-
geschlossen sind. Zur Zeit berechnet 
der Verband diesen Kunden bei der 
mobilen Entsorgung die Menge, die 
tatsächlich entsorgt bzw. abgefahren 
wird. Dies wird sich nach den Plänen 
des Verbands vom 1. Januar 2012 an 
ändern. Dann soll sich die in Rech-
nung gestellte Fäkalienmenge am 

Trinkwasserverbrauch ausrichten. 
Das bedeutet, dass die gleiche Menge 
Fäkalwasser abgerechnet wird, wie 

Trinkwasser verbraucht worden ist. 
Mit der neuen Regelung wird der Ver-
band dem Gleichbehandlungsgrund-

satz gegenüber allen Kunden gerecht, 
die am zentralen Schmutzwassernetz 
angeschlossen sind. Denn hier wird 
bereits seit langem der Trinkwasser-
maßstab angesetzt. Natürlich besteht 
auch weiterhin die Möglichkeit, die 
nicht der Sammelgrube zugeführte 
Trinkwassermenge durch einen zu-
sätzlichen Gartenzähler abzusetzen. 
Dieser muss allerdings vom WAH ge-
nehmigt werden. Auskünfte darüber 
geben die Mitarbeiter des Verbands 
gerne.

Entsorgungsgebühr sinkt
Mit der Einführung des neuen Berech-
nungsmaßstabes wird eine Senkung 
der Entsorgungsgebühr verbunden 
sein. Grundstückseigentümer, die 

bisher ordnungsgemäß entsorgt ha-
ben, werden also auf keinen Fall mehr 
zahlen als vorher. 
Zusammen mit dieser Änderung will 
der Verband die sogenannte Stut-
zenpflicht durchsetzen, sodass alle 
Grundstückseigentümer ihr Fäkalien-
wasser über solch einen frei zugäng-
lichen Ansaugstutzen direkt an der 
Grundstücksgrenze entsorgt werden 
können. Das hat auch für die Grund-
stückseigentümer große Vorteile. 
Denn damit wird das Betreten der 
Grundstücke während der Grubenent-
sorgung vermieden. Außerdem entfal-
len zeitraubende Terminabsprachen 
und die bisher notwendige Anwesen-
heit der Eigentümer beziehungsweise 
Nutzer.

Beste Lösung wird umgesetzt
Altanschließer-Urteil zwingt Versorgungsunternehmen in Brandenburg zum Handeln

Das Wasserwerk Gohlitz wurde komplett erneuert und erweitert.

Der Nauener Verband hat einen neu-
en kaufmännischen Leiter. Diese an-
spruchsvolle Position bekleidet seit 
August dieses Jahres der erfahrene 
Diplomverwaltungswirt Sandro Jacobs.
Der geborene Rostocker arbeitet be-
reits seit neun Jahren erfolgreich in der 
Wasserwirtschaft. Seine letzte Stellung 
bei einem Versorgungsunternehmen in 
Brandenburg hat ihn mit den speziellen 
Eigenheiten und Problemen dieser Regi-
on vertraut gemacht. 
Die neue Aufgabe fasst er folgender-
maßen zusammen: „Der WAH hat viele 
Kunden und verfügt über einen großen 
Bestand an eigenen Anlagen mit erheb-
lichem finanziellen Umfang. Dies alles 

kaufmännisch zu verwalten und zu steu-
ern ist eine große Herausforderung, auf 
die ich mich sehr freue.“ 
Noch hat der 36-jährige Familienmensch 
und Vater von zwei Kindern alle Hände 
voll zu tun, sich in die spezifischen 
Belange und Rechnungswege seines 
neuen Arbeitgebers einzuarbeiten. So 
nimmt er zur Zeit selbst die Anlagen des 
Verbands in Augenschein, die er ja von 
der kaufmännischen Seite aus betreut. 
Die Nauener Wasser Zeitung wünscht 
Sandro Jacobs viel Erfolg und dass ihm 
seine verantwortungsvolle Aufgabe in 
Zukunft auch ein wenig Zeit für eins 
seiner liebsten Hobbys lässt – das Fuß-
ballspielen.

Sandro Jacobs ist neuer kaufmännischer Leiter

Die Zahlen fest im Blick

Sandro Jacobs: „Ich freue mich 
auf die anspruchsvolle Tätigkeit 
für die Kundinnen und Kunden 
des WAH.“

Fäkalentsorgung
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Mobiltelefon: 	0170 5736665
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Mo. und Mi. 	 7 – 16 Uhr

Di.	 9 – 18 Uhr

Do. 	 9 – 17 Uhr

1. Di. / Monat 	 9 – 20 Uhr

1. Sa. / Monat 	 9 – 12 UhrIm Internet finden Sie den WAH unter www.wah-nauen.de

Der WAH hat in den vergangenen 20 Jahren viel Geld in seine Anlagen gesteckt – so wie in die Rosko-
wer Kläranlage (Foto). An diesen Investitionen müssen sich alle Kunden beteiligen.

Die WAH-Verbandsversammlung hat 
den Jahresabschluss 2009 geneh-
migt und den Vorstand entlastet. 
Doch wofür ist das Wasserparla-
ment eigentlich noch zuständig? In 
der Verbandsversammlung entschei-
den die gewählten Vertreter der 
Mitgliedsgemeinden über wichtige 

Belange der Arbeit des Aufgabenträ-
gers für die Trinkwasserversorgung 
und Schmutzwasserentsorgung. 
Dazu gehören neben der Festlegung 
der Gebühren und Beiträge auch Be-
schlussfassungen zu Investitionen in 
die wassertechnischen Anlagen und 
Leitungen.

WAH hat solide gewirtschaftet

wasserchinesisch Belebungsbecken

Die Wasser Zeitung setzt die lose Serie zur karikaturistischen Erläu-
terung wasserwirtschaftllicher Begriffe fort. Unsere Zeichnerin Rike 
Zappe nahm sich heute das Belebungsbecken vor. Fachleute verste-
hen darunter einen der wichtigsten Bestandteile von Kläranlagen. 
Denn im Belebungsbecken werden die Bakterien kultiviert, die das 
Schmutzwasser aktiv reinigen.

Anschlussbeiträge im WAH-Verbandsgebiet 
nach neuer Regelung ab dem 1. Januar 2011

	 Neuanlieger	
		  TW-Beitragssatz	 0,65 Euro/m²
		  SW-Beitragssatz	 1,84 Euro/m²

	 Altanlieger	
		  TW-Beitragssatz	 0,59 Euro/m²
		  SW-Beitragssatz	 0,44 Euro/m²

Trinkwassermaßstab für die Fäkalentsorgung ab 2012 geplant

Ein Anschlussstutzen an der Grundstücksgrenze erleichtert die Ent-
sorgung für Kunden und Verband.


